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Die Frage eigener Atomwaffen'

Von Oberstkorpskommandant E Uhlmann

Die Frage cigener Atomwaffen ist fiir unser Land sowohl
militirisch wie wirtschaftlich und politisch ein ernstes und sehr
gewichtiges Problem. Es steht auBer Zweifel, dal einer Beschaf-
fung eigener Atomwaften berechtigte ethische, moralische und
medizinische Einwinde entgegengehalten werden kénnen. Diese
Einwinde schaffen aber die Tatsache nicht aus der Welt, daf} die
Kernwaffen in riesigen Mengen vorhanden sind und daB mit der
Moglichkeit des Einsatzes dieser Waffen in einem zukiinftigen
GroBkrieg gerechnet werden muf3. Mit dieser Tatsache miissen
wir uns einfach abfinden.

Trotzdem ist die Beschaffung von Atomwaffen gegenwirtig
fiir uns nicht aktuell, weil wir noch auf lingere Zeit keine
cigenen Kernwaffen herzustellen vermdgen und im Ausland
wohl auch nicht kaufen konnen. Die Diskussion {iber die Atom-
bewaffnung deshalb abwiirgen zu wollen ist aber undemokra-
tisch. Es liegt im Landesinteresse, dal die Diskussion sachlich
fortgesetzt wird.

Die Sachlage ist nimlich klar. Es gilt auch heute noch der
Grundsatzentscheid des Bundesrates vom Jahre 1958, der zum
Ausdruck brachte, dall wir mit Atomwaffen unsere Landesver-
teidigung am wirksamsten verstirken konnten. Im Hinblick

auf die gewaltige Steigerung der Feuerkraft mit Atomwaffen
kann die militirische Wirksamkeit dieses Kampfmittels nicht
bestritten werden. Atommunition wiirde die Abwehrkraft
unserer Geschiitze und unserer Raketen um viele Dimensionen
steigern. Das endgiiltige Ja oder Nein zur Beschaffung von Kern-
waffen ist jedoch kein militirischer, sondern ein politischer
Entscheid. Durch die Ablehnung der zwei Atominitiativen hat
das Volk die Verantwortung fiir diesen Entscheid in die Kom-
petenz der Bundesversammlung gelegt.

Es bleibt aber nach wie vor Aufgabe der militirisch Verant-
wortlichen, das Problem der Atomwaffen in seiner ganzen Breite
und Tiefe zu iiberpriifen, um den politisch Verantwortlichen
sachliche Unterlagen zu liefern. Der politische Entscheid in dieser
ernsten und wichtigen Frage wird nur dann im Landesinteresse
getroffen werden konnen, wenn er aus dem rein GefiihlsmiBigen
herausgehoben ist und auf Grund sorgfiltiger und umfassender
Unterlagen aus allen mitbeteiligten Gebieten — auch aus dem
militirischen — gefillt wird.

! Ausdem anliBlich desFerienkurses der Staatsbiirgerlichen Gesellschaft
am 21. Juli 1965 in ‘St. Moritz gehaltenen Vortrag, der in einem Teil
der Tagespresse entstellt wiedergegeben worden war.

Ist es notig, oder ware es richtig, in der Schweiz einen Ziviidienst
fir Dienstverweigerer aus Gewissensgriinden zu schaffen?

Ein Situationsbericht, eine Beurteilung der Lage und ein Vorschlag zur L6sung eines Problems
Von Oberstbrigadier Hans Meuli, alt Oberfeldarzt

Weil ich davon iiberzeugt bin, dal man diese Fragen heute in
der Offentlichkeit stellen muB, versuchen soll, sie «sine ira et
studio» zu priifen und wenn moglich auch zu beantworten, habe
ich auf Wunsch der Redaktion diesen Artikel geschrieben. Es
handelt sich um ein Problem, das nicht leicht zu 16sen ist, aber
voraussichtlich - doch bei gutem Willen aller Beteiligten gelost
werden kann.

In zahlreichen Schriften, in Tageszeitungen, in Monatsblittern
und Zeitschriften, in Vortrigen, an Konferenzen, Gesprichen
an runden und viereckigen Tischen, an Studientagungen, in
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Berufsschulen und Jugendparlamenten usw. ist in den letzten
Jahren mit zunehmender Intensitit und wachsendem Eifer iiber
die Militirdienstverweigerer aus Gewissensgriinden (DVG) und
iiber die Einfiihrung eines Zivildienstes in der Schweiz geschrie-
ben und gesprochen worden. Man hat sich auf der einen Seite
{iber Mangel an Verstindnis fiir ernste Gewissensnot und Herz-
losigkeit gegeniiber Vertretern eines echt christlichen Pazifismus
beklagt und auf der andern Seite auch Worte wie Driickeberger,
Schwirmer, Psychopath und andere verwendet. Ubertreibungen,
unrichtige Angaben, Geriichte, MiBverstindnisse und tenden-
ziose Berichte machten die Luft nicht reiner und eine Verstin-
digung nicht leichter.
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Dem Bundesrat und dem Chef des Eidgendssischen Militir-
departementes, dem Oberauditor und dem Oberfeldarzt wurde
der Vorwurf gemacht, daB man von ihnen stets die gleichen
negativen Antworten auf Motionen, Petitionen und Interpella-
tionen erhalte und sie sich offensichtlich keine Miihe geben, nach
Mitteln und Wegen zu suchen, die zu einer befriedigenden und
annchmbaren Losung fijhren konnten. Wenn die Atmosphire
spannungsgeladen und die Einstellung unfreundlich geworden
ist, muB es dem angeschuldigten Partner mit der Zeit schwer-
fallen, ruhig und objektiv zu bleiben und immer wieder von
neuem geduldig und griindlich sich mit dem gleichen Problem
zu befassen. Die Fronten versteifen sich, und eine fruchtbare Aus-
einandersetzung wird erschwert. Ich weiB aus cigener Erfahrung
und cigenem Erleben, daB bei allen diesen Instanzen das Ver-
stindnis fiir die Gewissensnot von ernst zu nehmenden Dienst-
verweigerern sehr grol ist und daB immer wieder griindlich
gepriift worden ist, wie man ihnen im Rahmen der gesetzlich
gegebenen Moglichkeiten oder durch vorzunehmende Gesetzes-
inderungen noch mehr entgegenkommen und besser helfen
kénnte.

Seit 1903 sind in der Schweiz von Zeit zu Zeit Minner und
Frauen fiir eine Erleichterung des Loses von DVG eingetreten.
Im Parlament gingen secit 1917 mehrmals Motionen ein, wurden
in der Form von Petitionen angenommen und vom Bundesrat
beantwortet, die Straferleichterungen fiir DVG und die Ein-
filhrung eines Zivildienstes fiir diese verlangten. Der Gedanke
eines Zivildienstes als «alternative service» stammt von einem
Amerikaner, William James; Pierre Cérésole organisierte ihn
erstmals 1920 auf privatem Weg in der Schweiz, und Nationalrat
Hermann Greulich hat im Dezember 1917 im Parlament in einer
Motion das Begehren gestellt, es seien Dienstverweigerer, die
zum erstenmal aus politischen, religicsen oder ethischen Griinden
von einem Militirgericht verurteilt wurden, von der Erfiillung
der Militirdienstpflicht auszuschlieBen, unter Auferlegung cines
Zivildienstes von gleicher Dauer zur Durchfiihrung von Kultur-
arbeiten. AuBerdem folgten in der Zeit des Aktivdienstes wih-
rend des ersten Weltkrieges von 1914 bis 1918 noch eine ganze
Reihe von VorstéBen, die von den Bundesbehdrden eine Milde-
rung der Strafen fiir DVG und die Einfiihrung eines Zivildienstes
als Ersatz fiir den Dienst in der Armee forderten. Die Motion
von Nationalrat Greulich war dem Armeckommando zur Be-
arbeitung {iberwiesen worden, und es wurde eine militirische
Kommission ernannt, bestehend aus dem Generalstabschef Oberst-
korpskommandant Th. Sprecher von Bernegg, dem General-
adjutanten der Armee, Oberstdivisioniir Briigger, und den bei-
den Juristen und Justizmajoren Professor Ernst Hafter und Pro-
fessor Max Huber. Thr Entwurf fiir eine auf Grund der Kriegs-
vollmachten des Bundesrates gestiitzte Verordnung enchielt die
Bestimmung: «Dienstverweigerer im Riickfall sollen statt zu
Freiheitsstrafen zur Leistung eines Zivildienstes von mindestens
der Hilfte lingerer Dauer als der verweigerte Dienst verhalten
werden kénnen.» Dieser Entwurf wurde vom Bundesrat abge-
lehnt, nicht nur aus staatsrechtlichen und staatspolitischen Griin-
den, sondern auch von der Uberlegung ausgehend, daB eine
derart tiefgreifende Anderung der bestehenden Rechtsordnung
nicht auf Grund der auBerordentlichen Kriegsvollmachten ge-
troffen werden diirfe.

In der Zeit zwischen beiden Weltkriegen haben sich die Bun-
desbehdrden noch mehrmals mit der Frage der DVG beziehungs-
weise der Forderung auf Einfithrung der Zivildienstpflicht be-
faBt. Diese ist regelmiBig abgelehnt worden, mit der Begriin-
dung, daB eine solche Neuerung im Widerspruch zu Verfassung
und Recht stehe.
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1924 wurde eine Petition auf Schaffung eines Zivildienstes fiir
DVG, begriindet von Professor Leonhard Ragaz und unterzeich-
net von 40 000 Schweizer Biirgern, vom Nationalrat mit 102:44
Stimmen abgelehnt.

Nach dem zweiten Weltkrieg, am 1.Oktober 1946, wurde im
Nationalrat eine ihnliche Motion von Professor André Oltramare,
dem Vizeprisidenten des Schweizerischen  Friedensrates, ein-
gereicht. Sie wurde auf Vorschlag des Vizeprisidenten des Natio-
nalrates, Albert Picot, in eine Petition umgewandelt und als sol-
che vom Rat mit §7:40 Stimmen angenommen. Am 13. Mirz
beantwortete sie der Bundesrat, lehnte die Einfiihrung eines
Zivildienstes als Ersatz fiir Militirdienst ab, versprach aber, die
Frage von Erleichterungen im Strafvollzug zu priifen.

1950 bot eine Revision des Militdrstrafgesetzes (MStG) Ge-
legenheit, diese vorgesehenen Milderungen im Strafvollzug zu
verwirklichen. Das Gesetz ist am 1.Juli 1951 in Kraft getreten.
In Artikel 29 wurde ein Absatz 3 eingefiihrt, der lautet: «Hat der
Titer aus religidsen Griinden in schwerer Seelennot gehandelt,
so ist von der Einstellung in der biirgerlichen Ehrenfihigkeit ab-
zusehen. Der Richter kann zudem verfiigen, daB die Gefingnis-
strafe in den Formen der Haftstrafe vollzogen wird.»

Im Jahre 1952 setzte sich der Schweizerische Evangelische Kir-
chenbund fiir die Einfithrung eines Zivildienstes fiir DVG ein,
und am 19. September 1956 wurde eine Motion von Georges
Borel im Nationalrat wieder nur als Postulat angenommen. Der
Bundesrat beantwortete es am 12.Juni 1957 und lehnte wiederum
die Einfiihrung eines Zivildienstes ab, verpflichtete sich aber, die
Frage weiterer Erleichterungen im Strafvollzug vor allem im
Riickfall zu priifen.

130 Akademiker richteten 1959 nach ciner evangelischen Aka-
demikertagung mit dem Thema «Christ und Militir» eine Ein-
gabe an den Bundesrat, den Zivildienst fiir DVG als Ersatz fiir
zu leistenden Militirdienst im Inland und auch als Hilfe im Aus-
land zu ermdglichen. Offenbar weil seiner Intervention kein
groBer Erfolg beschieden war, kam Nationalrat Borel anliBlich
der Revision des Bundesgesetzes iiber die Militirorganisation auf
seine Forderung zuriick und stellte am 26. September 1962 den
folgenden Antrag zu Artikel 1: «Ist es dem Wehrpflichtigen aus
religiosen oder ethischen Griinden unmoglich, Militirdienst zu
leisten, so kann er ausnahmsweise zur Leistung eines Ersatzdien-
stes von mindestens gleicher Dauer verpflichtet werden.» Sowohl
in der die Vorlage behandelnden Kommission wie im National-
rat wurde sein Antrag abgelehnt. In seiner Antwort gab der Chef
des EMD Kenntnis von Abklirungen des Oberauditors und des
Oberfeldarztes, die beauftragt worden waren, die Moglichkeiten
zur Verbesserung des Statuts der DVG zu priifen, und teilte mit,
daB ihre Berichte und Vorschlige jetzt dem Departement zu-
gestellt worden seien. Mit einer eventuellen Anderung von Arti-
kel 44 MStG miisse noch zugewartet werden, bis die eidgendssi-
schen Rite die Revision des schweizerischen Strafgesetzes, die
gegenwirtig in Priifung sei, behandelt hitten. Es ginge wohl
auch zu weit, das MStG wegen einer einzigen Anderung des
Artikels 48 zu revidieren.

Nationalrat Borel hat iibrigens 1964 ein «Projet de la loi fédé-
rale sur 'organisation du service civil» ausgearbeitet, das vorlag,
als Otto Siegfried im Auftrag der Zivildienstkommission des
Schweizerischen Friedensrates seinen Entwurf fiir ein Bundes-
gesetz {iber die Zivildienstorganisation verfafBte.

Der Artikel 16 der beiden Entwiirfe lautet: «Die Zivildienst-
leistenden verrichten Arbeiten, die dem Allgemeinwohl dienen.
Arbeiten, die der militirischen Verteidigung dienen, werden
nicht ausgefiihrt.»

Von Otto Siegfried stammt auch ein Zirkularschreiben, das er
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am 1.Juni 1950 an alle katholischen Stinderite und Nationalrite
sandte, mit dem vervielfiltigten Exposé eines DVG katholischer
Konfession, das den Titel trigt: «Warum ein Katholik den Mili-
tirdienst verweigert bezichungsweise verweigern mul.» Es heiBt
darin: «... Der Zwang zum Militirdienst bedeutet Vergewal-
tigung, ist glatte MiBachtung der Menschenrechte, wie sie in der
Charta der Uno niedergelegt sind. Wie kann der Friede herrschen
auf der Welt, solange alle Minner unter Androhung von militir-
gerichtlichen Sanktionen gezwungen sind, an der Kriegsvor-
bereitung und schlieBlich am Kriege selbst teilzunehmen :
Zumindest muB tiberall ein Zivildienst fiir Militirdienstverwei-
gerer eingefiihrt werden. Es geht niche linger an, Glaubenstreue,
aufrichtige Christussucher, die ihrem Gewissen gehorchen, fiir
ihre gute Absicht zu bestrafen. In unserem Zeitalter, wo der
Wurm des Totalitarismus auch die lebensfihigsten Demokratien
angenagt hat, wo die Seuche der Vermassung auch vor den
Schwellen der Universititen nicht halemacht, gilt es fiir die Ver-
stindigung mehr denn je, das Individuum und seine Rechte vor
der Allmacht des Staatsgtzen zu schiitzen. ... Jeder Gewissens-
zwang ist unsittlich. Wer anerkennte dies nicht: Es ist deshalb
hochst befremdlich und unverstindlich, warum kein einziger
katholischer Stinderat es als seine Pflicht erachtete, zum Schutze
der Majestit des Gewissens seine Stimme zu erheben.»

An der Generalversammlung vom Jahre 1965 des Evangeli-
schen Frauenbundes der Schweiz wurde eine Resolution gefalt,
in welcher der Bundesrat ersucht wird, unverziiglich einen Vor-
schlag zur Ermoglichung eines nichtmilitirischen Ersatzdienstes
fiir DVG zu machen, um deren ebenso unwiirdige wie unzweck-
miBige Bestrafung mit Gefingnis durch ehrenhafte und sinnvolle
Dienstleistungen zu ersetzen. Aus Morges kommt dieses Jahr
auch ein Entwurf, «Proposition pour un service civil», aus «Le
Service actif pour la paix». Der darin geforderte Zivildienst fiir
DVG soll im Inland oder im Ausland geleistet werden kdnnen.
Jeder Schweizer Biirger kann frei wihlen, ob er Militir- oder
Zivildienst leisten will. Wer weder den einen noch den andern
Dienst leisten kann, zahlt eine Steuer. Der Betreffende kann
dann auch frei bestimmen, ob er seine Ersatzsteuer der Militir-
dienstkasse oder der Zivildienstkasse zukommen lassen will.

Ich enthalte mich jeglichen Kommentars zu diesen Zitaten und
Ausziigen aus zahlreichen Interventionen und Resolutionen und
aus offiziellen Zuschriften und Botschaften an den Bundesrat.
Wenn ich den geduldigen Leser mit dieser unvollstindigen Chro-
nik ermiide oder langweile, bitte ich um Nachsicht. Ich glaubte
ihm diesen bunten StrauB von MeinungsiuBerungen nicht vor-
enthalten zu diirfen, weil man sie kennen muB}, wenn man sich
ein richtiges Bild von der Situation auf diesem Gebiete machen
will.

Wir sind den wichtigen Geschehnissen bis zum Juni dieses Jah-
res nachgegangen und wollen noch Notiz nehmen von einer
neuen Petition des Schweizerischen Friedensrates vom 8.Juni
1965, einem Zirkularschreiben an die Mitglieder des National-
rates und des Stinderates. Der SchluBl dieser Petition lautet:
«Wir bitten Sie, sehr gechrter Herr Nationalrat, sehr geehrter
Herr Stinderat, instindig um die Schaffung eines Zivildienstes.»

Aus dem Inhalt dieses Schreibens interessiert uns einiges: «Nicht
in erster Linie die jihrlich zunehmende Zahl der DVG veranlaBt
diesen VorstoB, sondern die Bedeutung, die das ungeldste Pro-
blem in den westschweizerischen Kantonen gewinnt. Wir lenken
TIhre Aufmerksamkeit auf den staatspolitischen Aspekt, der sich
in der verschiedenen Beurteilung zwischen der deutschsprachi-
gen und der franzosischsprachigen Schweiz duBert. Das Unbeha-
gen gegeniiber dem EMD richtet sich im allgemeinen nicht gegen
die militirische Landesverteidigung, sondern gegen die einsei-
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tige Art, wie sie vom EMD verwirklicht und ausgebaut wird. . . .
Gute und bewihrte Soldaten greifen zum Mittel der Dienst-
verweigerung, um sich mit den DVG solidarisch zu erkliren und
die Schaffung des Zivildienstes zu beschleunigen.

Waffenloser Dienst ist keine Losung. Viele betrachten die
Sanitit als Bestandteil der Armee. Damit ist sie mit ihr nicht nur
organisatorisch in engster Weise verkniipft, sondern auch von
den harten Gesetzen der militirischen Notwendigkeit — auf
Kosten der Nichstenliebe — bestimmt. Die vermehrte Bewaff-
nung der Sanititssoldaten weist deutlich auf diesen Tatbestand
hin, ganz abgesehen davon, daB die modernen Vernichtungs-
mittel die Arbeit der Sanitit in Frage stellen. Auch der Sanitits-
soldat bereitet sich auf den Krieg vor und findet sich mit ihm
innerlich ab. Demgegeniiber wiinscht der DVG, durch seine
Zivildienstleistung einen Beitrag zur internationalen Verstin-
digung und zur Uberwindung des Krieges zu leisten. Zivildienst
ist eine grundsitzliche und bewihrte Losung ... Wir ersuchen
Sie, auf kein Gesetzesprodukt einzutreten, das nur eine schein-
bare Losung darstelle. Ein Zivildienst zum Beispiel, dem eine
gerichtliche Verurteilung vorausging und der nur eine etwas
weniger unwiirdige Form des Strafvollzuges darstellt, ist fiir die
DVG, fiir uns und fiir weitere Kreise schwerlich annehmbar. Er
kime keiner Ausgestaltung der Freiheitsrechte, der Rechtsgleich-
heit und der Toleranz gleich und triige der Uberzeugung der
DVG, einen Beitrag zum Frieden zu leisten, in keiner Weise
Rechnung.»

Am 25.Juni dieses Jahres ist schlieflich ein Postulat von
Nationalrat Willy Sauser vom 3. Dezember 1964 zur Sprache
gekommen und vom Chef des EMD mit stirkeren Einschrin-
kungen, unter Ablehnung cines Zivildienstes, zur Priifung ent-
gegengenommen worden. Nationalrat Sauser beantragt, fiir
DVG einen ebenso anstrengenden Ersatzdienst von mindestens
gleicher Dauer einzufiihren, und forderte, daf3 das Problem der
DVG auf menschlich befriedigendere Weise geldst werde, als
das bis heute der Fall war. Der Departementschef betonte, dal3
mit dem Ausland nicht verglichen werden diirfe und dal wir uns
allein auf den Einsatz unserer eigenen Verteidigungsmittel ver-
lassen miiften. Die Finfithrung eines Zivildienstes wiirde die
Zahl der DVG ansteigen lassen und die Feststellung, wer wirklich
aus Gewissensgriinden den Dienst ablehnt, erschweren. Mit der
Ablehnung eines Zivildienstes hat der Bundesrat aber beschlos-
sen, zu priifen, ob die DVG ihre Wehrpflicht nicht im Rahmen
eines Sonderstatuts durch Dienstleistungen im Zivilschutz er-
bringen konnten. Ein Gutachten der Justizabteilung mache aber
geltend, Artikel 18 betreffe nur die militirische Dienstleistung.
AuBer dem Militirdienst, dem Hilfsdienst und dem Militir-
pflichtersatz gebe es keine andere Losung, es sei denn, die Bun-
desverfassung werde revidiert. Der Zivilschutz sei kein Militir-
dienst; eine Einreihung in den Zivilschutz wire deshalb ver-
fassungswidrig, abgesehen davon, daB die Dienstleistung im
Zivilschutz niemals der militirischen Dienstleistung entspreche.
Der Bundesrat habe eine ganze Reihe weiterer Punkte priifen
lassen, werde sich weiter mit diesem Problem befassen und sich
spiter wieder dazu duBern.

Die Erfiillung all dieser Wiinsche und Forderungen wird fiir
diejenigen wehrpflichtigen Schweizer Biirger verlangt, die sich
aus Gewissensgriinden prinzipiell weigern, ihre Biirgerpflicht
zu erfiillen und ihren Militirdienst zu leisten. Wir wollen nun die
Frage stellen, wie viele Menschen eigentlich bei uns in eine solche
Gewissensnot kommen und wie viele durchschnittlich pro Jahr durch
ein Militirgericht verurteilt werden miissen. Die Antwort zeigt mit
aller wiinschbaren Deutlichkeit, daff es in der Schweiz trotz der all-
gemeinen Wehrpflicht ganz auflerordentlich wenig Militéirdienst-
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verweigerer gibt. Es waren seit dem Ende des zweiten Weltkrieges
im Zeitraum von 1946 bis 1960 alljihrlich 25 bis 35, das heif3t
etwa 0,006 %, der Aufgebotenen.

Im Jahre 1962 haben 355376 Offiziere, Unteroffiziere und
Soldaten 10,75 Millionen Diensttage geleistet, 36 (1961 waren es
35) Dienstpflichtige haben sich geweigert, ihren Militirdienst zu
absolvieren, und 31 von ihnen, davon s Riickfillige, muBten
militirgerichtlich verurteilt werden. Davon waren 26 Dienst-
verweigerer aus Gewissensgriinden, und 20 von diesen gehorten
der Sekte der «Zeugen Jehovas» an. Diese bilden seit 1939 das
groBe Hauptkontingent aller DVG; von 1939 bis 1045 mehr als
50%, wihrend es von 1928 bis 1938 nur 129, waren.

Es ist aus verschiedenen Griinden sehr interessant, die ent-
sprechenden Zahlen aus der Zeit des ersten und zweiten Welt-
krieges zu kennen. Von 1914 bis 1918 wurden s4 Dienstver-
weigerer militirgerichtlich verurteilt; davon verweigerten 31 die
Militirdienstleistung aus politischen Griinden, 27 von ihnen im
Jahre 1917. In der Zeit des zweiten Weltkrieges sind von 1939
bis 1945 total 99 Gerichtsurteile wegen Dienstverweigerung
gefillt worden, am meisten (37) im Jahre 1940. Die Dienstver-
weigerer aus politischen Griinden waren nur noch mit 3,5%
vertreten, wihrend 1914 bis 1918 fast 609, aller Dienstverwei-
gerer politische Griinde als einziges Motiv angaben.

In der Zeit von
1903 bis 1906 gab es also 10 Dienstverweigerer durchschnitt-

1914 bis 1918 etwa 11, lich pro Jahr,
1919 bis 1938 15 bis 18,

1939 bis 1945 etwa 14,

1946 bis 1960 25 bis 35.

Erwihnenswert ist auch die Tatsache, daB sich unter den
Dienstverweigerern in den Jahren 1958 bis 1962 kein Offizier
befand und daB von 4 Unteroffizieren alle zu den Zeugen
Jehovas gehdrten. Von allen andern, Rekruten, Soldaten und
HD, stammte die groBe Mehrzahl aus den groBen Stidten. Aus
den Kantonen Uri, Unterwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solo-
thurn, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Graubiinden,
Tessin und Wallis kam kein einziger Dienstverweigerer, und
diejenigen aus den Kantonen Luzern, Basel-Stadt, Basel-Land,
Appenzell AuBerrhoden, Aargau und Thurgau waren alle
Zeugen Jehovas.

Im Jahre 1964 kamen total 80 Dienstverweigerer vor Militir-
gericht. Verglichen mit der Gesamtzahl von 375000 in diesem
Jahr dienstleistenden Wehrminnern, erscheint auch diese Zahl
noch sehr klein und unbedeutend, aber dieses Total hat sich doch
seit 1960 mehr als verdoppelt, wobei allerdings nicht immer
Gewissensgriinde das Hauptmotiv waren. Aus rein religicsen
Griinden verweigerten 54 Schweizer Biirger den Militirdienst
(davon zihlten fast 90%, zu den Zeugen Jehovas), 8 machten
nicht politische aber ethisch-weltanschauliche Griinde geltend,
withrend 18 entweder aus Trotz, Furcht, Unlust oder Querulanz
so handelten.

Wir kénnen also feststellen, daf§ die Zahl der DVG etwas zu-
genommen hat, daf sie aber immer noch auferordentlich niedrig ist:
Auf 6250 Schweizer Biirger, die ihre Pflicht tun und ihren Militir-
dienst leisten, kommt 1 DVG.

Diese Tatsache konnte ein Grund sein, darin kein Problem zu
schen und fiir diese verschwindend kleine Minderheit gar keine
Erleichterung ihrer Lage als nétig zu erachten. Eine groBe Zahl
unserer Mitbiirger wird aber doch veranlaBt, ernsthaft nach
Mitteln und Wegen zu suchen, um diesen Mitmenschen in ihrer
echten Gewissensnot zu helfen.
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Es ist eine vornehme Aufgabe der Mehrheit, auch eine kleine
Minderheit zu schiitzen und die ehrliche und anstindige Ge-
sinnung Andersdenkender zu achten. Wie in einem Rechtsstaat
schon ein einziges ungerechtes Gerichtsurteil zuviel ist, so lehnen
wir auch eine allzu harte Strafe fiir nicht unehrenhaftes Vorgehen,
begangen aus Gewissensgriinden, entschieden ab.

Mit Genugtuung stellen wir fest, daff man schon seit mehr als
100 Jahren in der eidgendssischen Armee auf DV G Riicksicht ge-
nommen hat und daBl zum Beispiel in der «Instruktion iiber die
Untersuchung und Ausmusterung der Militirpflichtigen» (vom
Bundesrath genehmigt den 22. Herbstmonat 1875) in § 45 zu
lesen ist: «Dienstpflichtige, welche mit Riicksicht auf ihre
religiose Anschauung keine Waffen fithren zu diirfen glauben,
eignen sich meistens zum Sanititsdienst.» Eine riicksichtsvolle
gesetzliche Regelung fiir die Wiedertiufer, die den Militirdienst
mit der Waffe aus religitsen Griinden ablehnten und im 17. und
18.Jahrhundert vor allem in den Kantonen Ziirich und Bern
ihrer Obrigkeit Schwierigkeiten machten, wurde in Bern 1835
geschaffen. Sie befreite die Wiedertiufer, die nach der Ordnung
von 1695 noch bei Ungehorsam des Landes verwiesen wurden,
vom personlichen Dienst im bewaffneten Auszug, nicht aber von
der Militirdienstpflicht. Basel verpflichtete sie zu Fuhrdiensten.
Seit 1927 ist eine Praxis eingefiihrt worden, die diesen ehrenhaften
Motiven weitgehend Rechnung trigt, ohne den Grundsatz der allge-
meinen Wehrpflicht aufzugeben: Diensttaugliche Stellungspflichtige,
die erkliren, daf sie aus religiosen Griinden nicht mit der Waffe Dienst
tun konnen, werden ohne weiteres bei den Sanitatstruppen eingeteilt.
Auch vor dem Einriicken oder wihrend des Militirdienstes bei
einer kombattanten Truppengattung kann ein Wehrmann den
Wunsch duBern, aus Gewissensgriinden zu den Sanititstruppen
umgeteilt zu werden; es wird diesem Wunsch stets entsprochen.
Sogar der Untersuchungsrichter fordert den DVG noch einmal
auf, sich zur Sanitit umteilen zu lassen, und der GroBrichter ist
verpflichtet, ihm mitzuteilen, daB er nur disziplinarisch oder
bedingt mit Gefingnis bestraft werde, wenn er sich jetzt noch,
vor der Verurteilung, bereit erklire, bei den Sanititstruppen
Dienst zu leisten. Von diesem Entgegenkommen haben in den
Jahren 1950 bis 1964 mit groBer RegelmiBigkeit alljihrlich
134 bis 194 Stellungspflichtige Gebrauch gemacht. Thre Zahl ist
nicht angestiegen, obgleich in dieser Zeit die Zahl der Stellungs-
pflichtigen von rund 25 000 auf 44 000 angestiegen ist. Im gleichen
Zeitraum haben jedes Jahr 30 bis 68 Wehrminner, zum Teil erst
nach mehreren Dienstleistungen bei einer kombattanten Truppen-
gattung, den Wunsch ausgesprochen, aus religitsen Griinden zur
Sanitit umgeteilt zu werden. Sie absolvierten einen Umschu-
lungskurs, der als Wiederholungskurs angerechnet wurde, und
wurden dann umgeteilt. In unsern Sanititsrekrutenschulen
finden wir Angehorige der verschiedensten religidsen Gemein-
schaften und Sekten, unter anderen Alttiufer, Neutiufer,
Mennoniten, Baptisten, Adventisten, Neuapostolische, Berneu-
chener Briider, Quiker, auch Zeugen Jehovas, die ihren Dienst
meist gewissenhaft und zur vollen Zufriedenheit ihrer Vorge-
setzten leisten.

Einzelne «konsequente Pazifisten» lehnen nun aber auch den Dienst
bei den Sanitétstruppen ab und fiihren verschiedene Griinde dafiir an.
Sie seien auch ein Bestandteil der Armee, ihre Aufgabe sei die
Wiederherstellung kranker und verwundeter Soldaten, damit sie
wieder kimpfen und téten konnen. Zudem seien die Angehdrigen
der Sanititstruppe auch bewaftnet, sie gehore also auch zu den
kombattanten Truppengattungen und konne als Kampftruppe
eingesetzt werden. Es ist notig, diese zum Teil ganz falschen
Angaben und miBverstindlichen Auffassungen richtigzustellen
und die Dinge an ihren rechten Platz zu stellen.
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Die Sanititstruppe ist keine kombattante Truppe; sie und alle
ihre Angehdrigen haben nie eine Kampfaufgabe zu erfiillen. Im
Frieden und im Krieg ist die Hauptaufgabe des Sanititsdienstes
einer jeden Armee die Gesunderhaltung der Truppe. Im Krieg
besteht sie darin, daB unter den allerschwierigsten duBeren Be-
dingungen mit einem Minimum an personellen und materiellen
Mitteln und in kiirzester Zeit eine moglichst groBe Zahl von
Verwundeten und Kranken bestmoglich versorgt werden kann —
und zwar, das muB besonders betont werden —, weil es in der
Regel ganz auBer acht gelassen wird, die Verwundeten und
Kranken der eigenen Armee gleich wie die der feindlichen Armee.
Verwundete und kranke Gegner sind keine Feinde mehr, sondern
einfach Menschen, denen wir helfen miissen und wollen. Er-
innern wir uns an die Geburt des Roten Kreuzes auf dem Schlacht-
feld von Solferino am 24.Juni 1859 und an den Ruf der Frauen
von Castiglione: «Tutti fratelli!» Lesen wir auch wieder einmal
das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und denken wir
daran, daB alle Angehorigen des Armeesanititsdienstes unter dem
Schutzzeichen des Roten Kreuzes ihre sehr schone, aber auch
sehr schwere Pflicht erfiillen. Max Huber schrieb im Vorwort zu
seinen Betrachtungen {iber Evangelium und Rotkreuzarbeit:
«Das Rote Kreuz verkdrpert eine ethische Idee, die Hilfe fiir den
Leidenden, wer immer dieser sei, selbst fiir den Feind. Vor allem
verkorpert es die organisierte Tat der Hilfe. Die Menschen, die
unter seinem Zeichen arbeiten, treten an ihre Aufgabe heran,
jeder mit dem VerantwortungsbewuBtsein und der inneren
Kraft, die ihm durch seine tiefsten, persénlichen Uberzeugungen
gegeben sind. Der Verfasser glaubt, daB gerade auch der, dem
der christliche Glaube die tragende Grundlage des Lebens ist, in
der Arbeit des Roten Kreuzes seine Aufgabe erkennen kann, die
dem von seinem Herrn an ihn ergangenen Rufe entspricht.»

Und wie steht es mit der vielgenannten Bewaffnung unserer
Sanititstruppe, die auch als Grund fiir berechtigte oder wenig-
stens verstindliche Ablehnung des Dienstes bei der Sanitit so
gern angefiihrt wird : Nach den maBgebenden Bestimmungen der
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 hat das Sanititspersonal
das Recht, bewaflnet zu sein und zum Schutz der sanititsdienst-
lichen Einrichtungen (Verbandplatz, Feldspital usw.), zur eigenen
Verteidigung oder zur Verteidigung seiner Verwundeten und
Kranken von seinen Waffen Gebrauch zu machen. Bis 1964
waren etwa 10 bis 159 des Truppensanititspersonals zu diesem
Zweck mit dem Karabiner bewaffnet, seither ist ein Teil der
Sanititssoldaten mit der Pistole als persénlicher Waffe ausgeriistet
worden. Es handelt sich dabei nur um Freiwillige, die gut
schieBen konnen und gute Sanititssoldaten sind. Selbstverstind-
lich sind auch jetzt und in der Zukunft alle DVG, die aus
Gewissensgriinden keine Waffen tragen kénnen, waffenlos.

Das sind die Tatsachen, die meines Erachtens den Schluf zulassen,
dafs es nicht nur fiir einzelne, sondern fiir alle ernsthaften Dienstver-
weigerer aus religiosen oder ethisch-weltanschaulichen ~Griinden
maglich sein sollte, bei unserer Sanititstruppe Militirdienst zu leisten,
so ihre Wehrpflicht zu erfiillen und zugleich einer humanitiren
Menschenpflicht zu geniigen. Ich erinnere mich in diesem Zu-
sammenhang gern an meine Teilnahme an einer Zusammenkunft
von leitenden Personlichkeiten der religicsen Gemeinschaft der
Siebenten-Tags-Adventisten in Gland am 21. Mirz 1951. Ich
hielt dort einen Vortrag iiber das Thema «Le service de santé
de I'armée suisse et des autres armées» und duBerte mich wie
folgt zur Frage der DVG:

«Nous sommes d’avis que le fait de demander aux objecteurs
de conscience de remplir leur devoir vis-a-vis de la patrie et de
Ihumanité en servant dans les troupes du service de santé cor-
respond parfaitement a nos traditions et au caractére méme de
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notre peuple, ceci d’autant plus que cette obligation n’est nulle-
ment en contradiction avec les enseignements du christianisme
puisqu’elle s’accomplit dans le cadre de la Croix-Rouge et des
Conventions de Geneve, sous 1'égide du grand esprit que fut
Henri Dunant. Nous pensons de méme qu’il est tout aussi in-
admissible qu'un citoyen d’un état démocratique jouisse de la
séeurité et des libertés que celui-ci lui offre, sans participer lui-
méme au maintien de son autonomie par l'accomplissement de
ses devoirs les plus élémentaires.

Il est certain qu'un chrétien convaincu fait beaucoup plus pour
la cause de la paix et de ’humanité en aidant a adoucir les
rigueurs du droit de la guerre et soulager ses victimes qu’en
refusant purement et simplement de collaborer a la défense de
'honneur et de I'indépendance de sa patrie et de ses concitoyens.
Notre armée a avant tout comme tiche concréte de veiller a la
neutralité de notre pays, mais aussi de protéger les principes politi-
ques qui caractérisent la Confédération, en méme temps que la
liberté, la personnalité et la dignité humaine de chaque citoyen.

La politique de neutralité de la Suisse n’a pas été dictée par des
sentiments d’opportunité ou imposée par peur ou I’étranger. Elle
prend au contraire profondément racine dans I'essence méme de
notre Confédération, qui est la liberté, et dans un non moins
profond désir de paix.

Loin de représenter un avantage, elle est un devoir librement
choisi ayant de nombreux sacrifices comme corrolaires.

Ce devoir nous oblige par son caractére méme A venir en aide
selon nos possibilités 4 tous ceux qui en ont besoin dans d’autres
pays et a contribuer de toutes nos forces a I'avénement de la paix
universelle.»

Die Angehorigen der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-
Adventisten haben in den Streitkriften der USA seit dem Sezes-
sionskrieg immer als Sanititer (medical soldiers) unbewaftnet
Dienst getan. Seit 1933 fiihren sie eine planmiBige Ausbildung
der jungen, militirdiensttauglichen Angehorigen ihrer Gemein-
schaft in enger Zusammenarbeit mit dem Armeesanititsdienst
und auf ihre eigenen Kosten durch. Im zweiten Weltkrieg und
im Koreakrieg haben mehr als 15000 von ihnen als medical
soldiers selbstlos und mit voller Hingabe unter schwierigsten
Umstinden und in gréBten Gefahren gedient als «soldiers of
mercy, soldiers of humanity, soldiers of Christ».

Was die militdrgerichtlichen Strafen fiir unsere DV G anbelangt, so
variierten sie im Strafmal3 in einem relativ weiten Rahmen, im
Jahre 1960 zum Beispiel von 30 Tagen Haft bis 6 Monaten
Gefingnis. Das hat nichts mit uneinheitlicher Gerichtspraxis zu
tun, sondern mit der Tatsache, dal die Gerichte die Strafe nach
dem Verschuldensprinzip sehr individuell differenzieren. Straf-
vermindernd wirken die bisher gute Lebensfiihrung, die Ehrlich-
keit des Entschlusses, seine Gewissensnot usw., strafverschirfend
konnen tadelnswertes und unehrenhaftes Vorleben und Ver-
halten, nicht {iberzeugende Motivierung und Riickfall wirken.
Die DVG sind zweifellos heute viel besser gestellt als friiher,
nachdem fiir sie Sonderbestimmungen ins MStG aufgenommen
wurden. In einem neuen, dritten Absatz von Artikel 29 MStG
(vom Jahre 1950) heiBt es: «Hat der Titer aus religitsen Griinden
in schwerer Seelennot gehandelt, so ist von der Einstellung in der
biirgerlichen Ehrenfihigkeit abzusehen; der Richter kann zudem
verfiigen, daBl die Gefingnisstrafe in den Formen der Haftstrafe
vollzogen wird.»

II.

Ich habe versucht, die Situation, in der sich DV G in der Schweiz
befinden, objektiv zu schildern, und es stellt sich nun die Frage, ob noch
mehr und eventuell was fiir sie getan werden sollte, um das Problem
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in einer guten und wenn maglich fiir alle Mitbeteiligten nicht nur
annehmbaren, sondern befriedigenden Art zu losen.

Was die Einfiihrung eines Zivildienstes als Alternative zum obliga-
torischen Militdrdienst anbetrifft, die in erster Linie gewiinscht oder
dringend und sogar ultimativ gefordert wird, so bin ich personlichder An-
sicht, daf$ es weder nitig ist noch richtig wire, diesem Wunsch respek-
tive dieser Forderung zu entsprechen,und zwar aus folgenden Griinden :

1. DVG haben jederzeit die Mdglichkeit, unbewaffnet bei der
Sanitdtstruppe Dienst zu leisten. Dieser Dienst ist zweifellos
zumutbar und wird von vielen DVG anstandslos geleistet. Die
Genfer Konventionen haben die freiwillige Hilfe im Kriege in
alle nationalen Armeen ecingeordnet, der Rotkreuzgedanke gilt
aber nicht nur den eigenen Landsleuten, sondern dem Menschen
als solchem, dem Gegner, dem Angreifer im Krieg, wenn er als
auBer Kampf gesetzter Verwundeter oder Kranker der Hilfe
bedarf. Diese Hilfsbereitschaft dem Gegner gegeniiber ist die
letzte und vornechmste Folgerung aus den Prinzipien der Uni-
versalitit, der Unparteilichkeit und der Menschlichkeit. Im Dienst
des Roten Kreuzes sucht man auch nicht nur die Folgen des
Krieges, den man haBt und verabscheut, zu lindern, man ist auch
bereit, fiir den Frieden zu kimpfen. Solche DVG, die ihren
christlichen Glauben und ihre religiose Uberzeugung nicht
einmal mit der humanitiren Aufgabe des Sanitits- und Rotkreuz-
dienstes in der Armee eines neutralen, demokratischen Staates in
Einklang bringen kénnen, wiirden sich auch nicht dazu bereit-
finden, Zivildienst zu leisten. Das Problem wire also mit der
Einfithrung eines Zivildienstes sicher nicht gelost. Unsere Armee
wird nie einen Angriffskrieg zu fithren haben oder als Expedi-
tionskorps auBerhalb der Landesgrenzen auf fremdem Boden
kimpfen miissen. Sie hat nur die cine grofic Aufgabe, unser
Land gegen jeden Angreifer zu verteidigen. Dabei hat sie nicht
nur den Grund und Boden und Leib und Leben ihrer Biirger,
sondern auch Freiheit, Gerechtigkeit und Achtung vor den Mit-
menschen — Werte, welche zu den hchsten Giitern der Mensch-
heit gehoren — zu verteidigen und dem Land, soweit das in ihrer
Macht liegt, den Frieden zu sichern.

Alles, was den Eindruck eines starken, unbeirrbaren eidgenssi-
schen Wehrwillens zur Wahrung der Unabhingigkeit verstirke,
dient meines Erachtens auch dem Frieden; alles, was den Ein-
druck erwecken konnte, der schweizerische Wehrwille sei ge-
schwicht, dient keineswegs dem allgemeinen Frieden, sondern
erhoht die Gefahr, daB die Schweiz in einen Krieg verwickelt
wird. Man dient dem Frieden nicht, indem man vor Ubermacht
und Gewalt kapituliert, und man leistet dem Recht keinen Dienst,
wenn man von vornherein auf den Kampf gegen das Unrecht
verzichtet.

2. Nach meiner Ansicht ist die Revision von Artikel 49, Absatzs,
der Bundesverfassung fiir die Einfiihrung eines Zivildienstes not-
wendig. Ich schitze, daB ohne groBe Schwierigkeiten die fiir eine
Volksinitiative notwendigen 50000 Unterschriften zu bekommen
wiren, aber ich bin iiberzeugt davon, daB bei einer Volksab-
stimmung die Einfiithrung eines Zivildienstes fiir DVG als Alter-
native zum Militirdienst von Volk und Stinden abgelehnt wiirde.

Wenn der Wunsch nach Einfithrung eines Zivildienstes fiir
DVG erfiillt wiirde, so miiBte dann sicher auch den Begehren
zahlreicher «Zivildienstfreunde» entsprochen werden, die nicht
aus achtenswerten religiosen Griinden und nicht aus echter
Gewissensnot die Militirdienstleistung verweigern. Es ist
niamlich sehr oft nicht leicht, mit Sicherheit festzustellen, ob bei
Dienstverweigerern tatsichlich ernste Gewissensgriinde vorlie-
gen, und neben den rein religitsen, ethisch-weltanschaulichen
oder politischen Motiven finden sich sehr hiufig alle mdglichen
andern Motive — Menschliches und Allzumenschliches!
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3. Es wird von den Befiirwortern eines Zivildienstes auf die guten
Erfahrungen hingewiesen, die in andern Lindern damit gemacht worden
seien, und daraus der etwas voreilige Schlufy gezogen, dafy es bei uns
auch so sein wiirde.

Die Verhiltnisse in den USA, in England, Kanada, Holland,
Schweden, Dinemark, um nur einige von ihnen zu nennen, sind
aber ganz anders als bei uns. Es handelt sich im einen Land um
eine Armee von Berufssoldaten, um Linder, die im Krieg waren,
um solche, die Kolonien besaBen, solche, deren Armeen auler-
halb der Landesgrenzen, oft in vielen Lindern der Welt kimpften,
usw., aber sicher nie um eine Milizarmee eines neutralen, freien
Landes mit einer jahrhundertealten Tradition. England kannte
zum Beispiel keine allgemeine Wehrpflicht und fiihrte sie nur im
Krieg voriibergehend ein. 1939 bis 1945 waren 0,8 9, aller mobili-
sierten Englinder DVG. Schweden zihlte wihrend des zweiten
Weltkriegesmehr als 10000 DVG, Kanada 10 700, das heiit 0,19,
der Gesamtbevolkerung. In den USA gab es im zweiten Welt-
krieg verhiltnismiBig wenige Dienstverweigerer, nicht viel mehr
als 30 000, von denen mehr als 4000, die aus andern als religicsen
Griinden den Militirdienst verweigerten, zu Gefingnisstrafen
von 8 Monaten bis zu § Jahren verurteilt wurden. In Holland ist
ein Gesetz iiber die Einfiihrung eines Zivildienstes schon 1923
geschaffen worden. Von 1951 bis 1961 wurden 97 Dienstver-
weigerer zu Gefingnisstrafen von 1 Monat bis zu 3 Y, Jahren ver-
urteilt. Im Gesetz vom 31. Januar 1960 der deutschen Bundes-
republik ist fiir DVG eine einundzwanzigmonatige Dienstzeit
festgelegt, die dem allgemeinen Wohl dient und auch im Rahmen
der allgemeinen Siihneaktion im Ausland geleistet werden kann.
Ich las in einer deutschen Zeitschrift vom Mirz 1965, daB etwa
800 Zeugen Jehovas «Dauergiste» in deutschen Gefingnissen
seien, weil sie auch diesen zivilen Ersatzdienst ablehnten.

III.

Wenn ich auch nach griindlicher Uberlegung die Einfiihrung eines
Zivildienstes fiir DV G an Stelle des Militirdienstes aus voller Uber-
zeugung ablehne, so fiihle ich mich doch verpflichtet, mich dafiir einzu-
setzen, daf} das Problem unserer DV G auf andere Weise gelost werden
kann.

Von der Uberlegung ausgehend, daB es leider in dieser nicht
sehr friedlichen Zeit noch nicht mdglich ist, auf eine Armee zu
verzichten, und daB wir an dem Grundsatz der allgemeinen
Wehrpflicht festhalten wollen, stelle ich die eigentlich selbstver-
stindliche Forderung, daB diese Armee kriegstauglich sein muB.
Das kann sie bei bester Ausbildung, Bewaffnung und Ausriistung
nur dann sein, wenn ihre Angehorigen den gewaltigen Anforde-
rungen, die ein Krieg der Jetztzeit mit Atomwaffen und andern
furchtbaren Kampfmitteln an Korper und Seele stellt, einiger-
maBen gewachsen sind.

Aus den leitenden Grundsitzen, wie sie in der Instruktion iiber
die sanitarische Beurteilung der Wehrpflichtigen enthalten sind, zitiere
ich die folgenden:

«Der Entscheid iiber die kirperliche und geistige Tauglichkeit zum
Militirdienst ist ausschlieflich Sache derjenigen Militirdrzte, welchen
die Untersuchung der Wehrpflichtigen iibertragen ist.

Der Militirarzt ist fiir seine Entscheide verantwortlich. Dabei
sind die Interessen der Armee, des Stellungspflichtigen oder
Wehrmanns und des 6ffentlichen Haushaltes gebiihrend zu wah-
ren.

Wihrend der Untersuchung und bei den sanititsdienstlichen
Eintragungen im Dienstbiichlein soll jede Stigmatisierung des
Stellungspflichtigen oder Wehrmannes vermieden werden.

Als oberste Richtlinie bei der Beurteilung der Diensttauglichkeit gilt
der Grundsatz: Niemand darf der Armee beziehungsweise einer Trup-
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pengattung angeharen, der die dafiir notigen korperlichen und geistigen
Eigenschaften nicht besitzt. Anderseits darf niemand von der Dienst-
pflicht befreit werden, der iiber die korperliche und geistige Eignung zum
Militdrdienst verfiigt.»

Ich halte diese Grundsitze, die schon vor dem zweiten Welt-
krieg Geltung hatten und nach denen wir Militirirzte bis heute
handelten, auch jetzt noch fiir richtig, aber ich habe mich zu der
Auffassung durchgerungen, daf3 wir sie heute in der Praxis etwas
zeitgemiBer, aber absolut sinngemil anwenden sollten; das hitte
in bezug auf die sanitarische Beurteilung von DVG bestimmte
und entscheidende Konsequenzen. Ich bin davon iiberzeugt, daB3
es heute noch weit mehr als frither darauf ankommt, nicht nur
korperlich gesund zu sein, sondern auch iiber die geistige Eignung
zum Militdrdienst zu verfiigen.

Mein Vorschlag lautet:

Der gesunde Stellungspflichtige, der bei der Rekrutierung er-
klirt, aus Gewissensgriinden keinen Militirdienst mit der Waffe
leisten zu konnen, wird wie bisher diensttauglich erklirt und bei
der Sanititstruppe eingeteilt. Er macht dort seine Rekrutenschule
und hat jetzt schon die Moglichkeit, die letzten 4 Wochen der
Rekrutenschule in einem Zivilspital im Pflegedienst zu absol-
vieren. Er wird als Sanititssoldat unbewaffnet in einer Einheit der
Sanititstruppe eingeteilt und kann, wenn er sich dazu eignet,
sich zum Spezialisten (Pfleger, Operationswiirter und dhnlichem)
in einem Zivilspital ausbilden lassen.

Der Hilfsdiensttaugliche, welcher den gleichen Wunsch duBert,
wird als solcher zum Sanititshilfsdienst eingeteilt.

Ein DVG, der auch den unbewaffneten Dienst bei der Sanititstruppe
strikte ablehnt, verfiigt, auch wenn er gesund befunden worden ist, nicht
iiber die geistige Eignung zum Militdrdienst. Der Vorsitzende der
sanitarischen Untersuchungskommission (San.U.C.) stellt ihn
zuriick und beantragt eine spezialirztliche Begutachtung durch
cinen zivil- und militirirztlich erfahrenen Psychiater. Die griind-
liche psychiatrische Untersuchung mit meist mehreren Konsul-
tationen und objektiven Auskiinften ist notwendig, das heif3t die
ausfiithrliche Exploration der Lebensgeschichte, des aktuellen
psychiatrischen Zustandes und der Lebensziele. Sie ist durch
Berichte von Vertrauenspersonen aus der Umgebung des Man-
nes zu erginzen. Im Verzeichnis der Krankheiten und Gebrechen, die
voriibergehende oder dauernde Dienstuntauglichkeit beziehungsweise
Hilfsdiensttauglichkeit bedingen, finden wir schon jetzt «ungeniigende
geistige Eignung fiir den Militdrdienst»; erginzend konnte eventuell
«fehlendes Einordnungsvermagen in eine militirische Gemeinschaft»
angefiigt werden; diese Ziffer miifite sauberlich getrennt sein von den-
jenigen, die schwere Charakteranomalien, Geisteskrankheiten und dhn-
liches bezeichnen.

Wenn der Psychiater eine ungeniigende geistige oder charakterliche
Eignung fiir den Militirdienst eindeutig feststellt, soll der Stellungs-
pflichtige dienstuntauglich erklirt werden. Er hat dann seine Militir-
steuer zu entrichten, ist nach dem Bundesgesetz iiber den Zivil-
schutz (vom 23. Mirz 1962) schutzdienstpflichtig und hat die
ihm im Zivilschutz iibertragenen Aufgaben zu {ibernechmen.

Das gleiche Verfahren wire sinngemil beim Wehrmann anzu-
wenden, der glaubhaft machen kann, daB er aus Gewissens-
griinden nicht mehr Militirdienst leisten kann.

Die vorgeschlagene Praxis ist meines Erachtens fiir alle Mit-
beteiligten annehmbar und wiirde sehr viel Konfliktstoff, Kritik
und Unbehagen aus der Welt schaffen. Die Armee wiirde dabei
nichts verlieren, sondern nur gewinnen, denn die aus nicht un-
chrenhaften Griinden handelnden DVG wiirden die echte und
{iberaus wertvolle Kameradschaft storen, im Ernstfall versagen
und als Mirtyrer fiir die Truppe eine groBe Belastung darstellen.
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Mit dem Militirstrafgesetz hitten bei dieser Art des Vorgehens
nicht mehr viele DVG zu tun, was nicht zu bedauern wire.

Eine Revision des Artikels 48 MStG (obligatorische Straf-
verschirfung bei Riickfall) wiirde sich wohl nicht eriibrigen, aber
sicher nicht als dringende SofortmafBnahme vorgenommen wer-
den miissen.

Es liegt mir daran, abschliefend noch einmal deutlich und unmif-
verstandlich zu sagen, daf} ich es fiir richtig erachte, ernsthafte DV G
mit Achtung vor ihrer seelischen Not und mit Verstindnis und Riicksicht
zu behandeln, auch wenn man ihre Ansichten nicht teilt. Ebenso deutlich
lehne ich aber auch jede Bevorzugung und jede Privilegierung des DVG
gegeniiber dem Schweizer Biirger, der selbstverstandlich und pflicht-
bewuft seinen Militirdienst leistet, ab — auch die Tendenz, in jedem
einen Martyrer sehen zu wollen. Ich habe seit 1916 viel Militirdienst
geleistet und im November 1918 bei den Ordnungstruppen fiir
Ziirich den Generalstreik und die schwere Grippeepidemie mit-
erlebt — damit viel Leid und Not, aber auch viel selbstlose Hilfs-
bereitschaft, Opferwillen und Hingabe bis zum Tode.

Der DVG hitte — auch dann, wenn in unserem Land ein Zivil-
dienst als Alternative zum Militirdienst nicht eingefiihrt wiirde —
Gelegenheit, seine Liebe zur Heimat, seine christliche Gesinnung
und seine Hilfsbereitschaft zu beweisen. Es ist gut, da} es seit
Pierre Cérésole einen freiwilligen internationalen Friedens- und
Hilfsdienst gibt, dazu einen freiwilligen Zivildienst fiir den
Frieden, einen christlichen Friedensdienst, eine schweizerische
Zentralstelle fiir Friedensarbeit, eine schweizerische Vereinigung
fiir internationalen Zivildienst — daneben aber auch einen frei-
willigen Landdienst, eine Berghilfe, einen freiwilligen Pflege-
dienst, eine Fliichtlingshilfe und anderes mehr.

Ich hoffe, daB einige Leser zu meinem Vorschlag Stellung neh-
men, ihn sachlich priifen und recht kritisch beurteilen. Es wird
dann moglich sein, tiber das Problem der DVG weiterzudisku-
tieren und eine Losung zu finden, vielleicht eine ganz andere und
viel bessere als die vorgeschlagene.

s i /)
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Das Krafteverhdltnis der groBen Nuklearmachte

Nach ciner in der Mirznummer 1965 der «Revue de Défense
nationale» publizierten Ubersicht iiber die Nuklearwaffen der USA
und der UdSSR ist heute das Krifteverhiltnis zwischen beiden
Michten wie folgt charakterisiert:

— das Nuklearwaffenarsenal der USA ist zahlenmiBig rund vier-
mal groBer als das russische;

— die Nuklearbewaffnungen der beiden Michte entsprechen zwei
verschiedenen strategischen Konzeptionen, diejenige Amerikas
der Idee der abgestuften Abschreckung, diejenige RuBlands der
Idee des massiven Vernichtungsschlages;

— die Verletzlichkeit der wirtschaftlich wichtigen Zonen ist in
Amerika wesentlich groBer als in RuBland ;

— die Dezentralisation der nuklearen Mittel ist von beiden Miich-
ten so weit getriecben worden, da es unmoglich erscheint, das
gesamte Nuklearpotential der einen oder andern Macht durch
einen Uberraschungsschlag vollstindig auszuschalten. fe

601



	Ist es nötig, oder wäre es richtig, in der Schweiz einen Zivildienst für Dienstverweigerer aus Gewissensgründen zu schaffen? : ein Situationsbericht, eine Beurteilung der Lage und ein Vorschlag zur Lösung eines Problems

